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Hallo Johnny2000,

das "Merkblatt" bezieht sich wohl auf das Landesbeamtengesetz §19 (Baden-Württemberg).
Dort heißt es:
"(4) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder Zeiten, die in einem der Ausbildung
entsprechenden Beruf zurückgelegt wurden, können auf die Probezeit angerechnet werden,
wenn sie nach ihrer Art und Bedeutung Tätigkeiten in der betreffenden Laufbahn entsprochen
haben."

Da die Tätigkeit "kaufmännische Lehre" kaum deiner jetztzigen Tätigkeit "unterrichten
angehender Kaufleute" entsprechen dürfte würde ich deine Frage "könnte man das nun
anrechnen lassen?" mit "Nein" beantworten.

Gruß
Nitram
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